
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit gutem Gewissen 
Bestes genießen! 

  

www.cafebio.com 
www.chocobio.com 

 
www.automatenkaffee.com 

www.vendingcoffee.com 
www.cappuccino.at 
www.coffee.co.at 

 

http://www.cafebio.com/
http://www.chocobio.com/
http://www.vendingcoffee.com/
http://www.cappuccino.at/


 

 

 

  

Firmengeschichte 

 
Die Firma Schweitzer Reinhard wurde 1989 als Einzelunternehmung gegründet. Als ersten 
Standort wählte man Krems. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin begann man mit dem Vertrieb 
von Instantprodukten an Gewerbetreibende.  

1993 wechselte man den Standort, das Unternehmen zog nach Langenlois. 10 Jahre nach 
diesem Standortwechsel wurde die Einzelunternehmung in eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung umgegründet.  

Nun haben wir uns schon seit vielen Jahren auf den Vertrieb von gefriergetrocknetem 
Bohnenkaffee spezialisiert und beliefern Industrie, Groß- und Einzelhandel sowie 
Automatenaufsteller (Operator). Dabei können wir individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden 
eingehen. So ist uns kein Kunde zu groß und kein Kunde zu klein. Damit sind wir eine echte 
Alternative zu großen Markenartikelkonzernen. 

Bei uns bezahlen Sie nur für die Qualität und nicht für den Namen. Wir haben über 20 
verschiedene Sorten Kaffee-Extrakt im Programm. Vom „Single-origins-Coffee“ die den typischen 
Geschmack des jeweiligen Landes widerspiegeln, wie z.B. Columbien, Brasilien, Äthiopien – bis 
hin zu den besten und teuersten Kaffees der Welt - wie zum Beispiel Original Jamaica Blue 
Mountain Coffee als gefriergetrockneten Bohnenkaffee.  
Verschiedene „Blend“, die durch die Harmonie der Aromen und der Balance von Säure und Milde 
zusammenspielen. Sowie "Spezialitäten“ wie z.B. Italienischer Espresso, entkoffeinierter Kaffee 
oder zertifizierter FAIRTRADE Kaffee-Extrakt für Automaten.  

Als Vertriebspartner von Van Hauten, Bensdorp und Swiss Prime Pack bieten wir ein 
Vollsortiment für den Operator.  

Mittlerweile beschäftigt der Handelsbetrieb 6 Mitarbeiter und ist international tätig. Die neu 
eingeführten Produkte für den Endverbraucher (Café Bio, Choco Bio und Café Bio Instant) 
liefern wir neben Österreich auch nach Deutschland, Niederlande, Griechenland, 
Tschechien, Ungarn... 

Auch Marketing spielt eine wichtige Rolle, weshalb wir jedes Jahr auf der BioFach 
in Nürnberg ausstellen. Ein weiterer Fixpunkt ist der Besuch von diversen 
Gastronomiemessen. Auch organisierten wir bereits zweimal einen Werbespot auf 
ORF 2. Ebenfalls veröffentlichen wir Berichte in diversen Magazinen wie 
beispielsweise "Vending Report" und "Regal". 

 

Reinhard Schweitzer 
Geschäftsführer 
 

 



 

 

 

  

Eiskaffee und Schoko Eisdrink 

 

Café Bio heißt der erste biologische Eiskaffee mit dem fairen 
Geschmackserlebnis. Eine ausgewogene Rezeptur aus hochwertigen 
Rohstoffen verleiht dem Eiskaffee seine spezielle Note. Er ist erhältlich 
in Bio-Läden, im gut sortierten Lebensmittelhandel, in Welt-Läden, 
sowie in C+C Märkten und in Tankstellenshops. 

Aufgrund des ökologischen Kaffeeanbaus in den FAIRTRADE 
Kooperativen Bolivien, Mexico, Honduras und Peru werdenbesonders 
hochwertige Kaffeebohnen geerntet. 

Bei Café Bio steht in erster Linie hochwertige Qualität im Vordergrund 
und die Rezeptur ist dementsprechend abgestimmt. Wegen des sehr 
hohen Anteils an löslichem Bohnenkaffee (1,6%) werden keine 
Aromastoffe eingesetzt. Der reine natürliche Geschmack wird durch 
den Rohrzucker abgerundet. Dem Eiskaffee wird 30% biologische 
Vollmilch beigesetzt, wodurch sich der runde Geschmack im Mund 
entfalten kann. 

Die stylische 250 ml Dose bedrucken wir auf Wunsch auch mit Ihrem 
Private Label. 

Choco Bio ist der erste biologische, fair gehandelte Schoko Eisdrink in 
der trendigen Slimdose, erhältlich in Bio-Läden, im gut sortierten 
Lebensmittelhandel, in Welt-Läden, in C+C Märkten sowie in 
Tankstellenshops. 

Nach Café Bio ist Choco Bio das zweite Bio-Getränk der Firma 
Schweitzer Reinhard GmbH in der trendigen 250 ml Slimdose. 
Hochwertige Rohstoffe – aus biologischem Landbau und fair gehandelt- 
wie Kakaopulver aus der Dominikanischen Republik oder Zucker aus 
Paraguay sowie biologische Milch garantieren ein einmaliges 
Geschmackserlebnis. 

Kakao-Genuss pur! 

Die stylische 250 ml Dose bedrucken wir auf 

Wunsch auch mit Ihrem Private Label. 



 

 

 

  

Löskaffee 

 

Beim Café Bio Instant handelt es sich um einen biologischen 
und fair gehandelten Löskaffee, welcher in den Varianten 
Classic, Intensiv und Koffeinfrei angeboten wird. 
 
Es ist ein 100%-iger Arabica-Blend aus Bolivien, Mexiko, 
Honduras und Peru. Bei der Gefriertrocknung wird das 
Wasser schonend durch Sublimation im Hochvakuum 
entzogen. Somit kann sich der feine Geschmack des 
qualitativ hochwertigen Kaffees vollkommen frei entfalten. 
 
Der Instantkaffee ist im gut sortierten Lebensmittelhandel und 
in Bioläden erhältlich und wird für namhafte Firmen im In- und 
Ausland abgefüllt. Wir bieten unser Produkt in modernen 
100g Pet Gläsern an und bedrucken es bei Bedarf gerne mit 
Ihrem Private Label. 

„Cafe Afrika“ nennt sich die Innovation der Schweitzer 
Reinhard GmbH. 
 
Ebenso wie unsere „Café Bio“-Produktreihe ist der Cafe 
Afrika biologisch, fair gehandelt und besteht zu 100% aus 
gefriergetrocknetem Bohnenkaffee. 
 
Der Kaffee stammt ausschließlich aus dem afrikanischen 
Land „Tansania“ und wird in 100 g Pet Gläser abgefüllt. 



 

 

 

  

Portionspackung Löskaffee und Zucker 

 

Seit neuestem kann fair gehandelter, 100%-iger Arabica-Blend auch in praktische 1,8 g 
Portionspackungen abgefüllt werden. Ebenso wie in den 100 g PET Gläser ist der gefriergetrocknete 
Kaffee als Classic, Koffeinfrei und Intensiv erhältlich. 

Der Instantkaffee stammt aus den ursprünglichen lateinamerikanischen Kaffeeländern Bolivien, Mexiko, 
Honduras und Peru. Unsere Café Bio Sachets finden sowohl im Ausland, als auch in der heimischen 
Gastronomie ihre Absatzgebiete. 

Bei einer gewissen Abnahmemenge ist dieses Produkt auch als Private Label erhältlich. 

Der fair gehandelte, biologische Rohzucker wird in 4 g 
Säckchen abgefüllt und in Kartons zu 1000 Portionen 
verkauft. 

Bei Abnahme von mindestens einer Palette können 
wir die Säckchen mit Ihrem Firmenlogo bedrucken. 

Die Zuckersäckchen werden an die heimische 
Gastronomie und Kaffeehäuser verkauft, aber 
auch exportiert. 



 

 

 

  

Trinkschokolade 

 

Kakao - auch Trinkschokolade oder Heiße Schokolade genannt - ist ein Getränk, das durch Verrühren von 
Kakaopulver mit heißer Milch (sowohl tierische als auch pflanzliche) zubereitet wird. 

Die Choco Bio Trinkschokolade wird in 250 g Dosen abgefüllt, die wir auf Wunsch gerne mit Ihrem Private 
Label bedrucken. Neben der klassischen Trinkschokolade bieten wir Ihnen die Geschmacksrichtungen 
Himbeere, Pfefferminze, Karamell und Haselnuss. Das Pulver enthält einen 42 %-igen Kakaoanteil und 
stammt aus kontrolliert biologischem Landbau. 
 

Classic 
Ein mildes und sahniges Schokoladengetränk mit 42 % 
Kakaoanteil und einem außergewöhnlichen Geschmack, das 
jeden Verbrachertyp anspricht. 

Mint 
Das weiche, cremige Schokoladengetränk mit mildem, 
abgerundetem Kakaogeschmack und einem Hauch würzigen, 
frischen Pfefferminzaroma. Die perfekte Wahl für einen guten 
Geschmack! 

Himbeere 
Feinwürziges Himbeeraroma, aus vollreifen frischen Himbeeren 
verleiht dem Schokoladengetränk einen unglaublich fruchtigen 
Geschmack. 

Karamell 
Das außergewöhnliche Karamellaroma verleiht dem 
Schokoladengetränk eine herzhafte Note, eine sagenhafte 
Kreation. Lassen Sie sich überraschen. 

Haselnuss 
Ein mildes und sahniges Schokoladengetränk, leicht nussig und 
schokoladig im Geschmack, mit einem außergewöhnlichen 
Haselnussaroma. 

 



 

 

 

Hier 
könnte 

Ihre 
Marke 
stehen! 

  

Private Label Produkte 

 

Gerne würden wir 

auch für Sie abfüllen! 



 

 

 

  

Präsentationshilfen 

 



 

 

 

  

Bilder vom Maschinenpark und Lager 

 



 

 

 

  

Zertifikate 

 



 

 

 

  

Geschäftsbedingungen 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
1. Verkauf und Lieferung erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Bedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages 
sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Der Verzicht auf dieses Formerfordernis bedarf ebenfalls der Schriftform. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. 

2. Die Preise verstehen sich in Euro und gelten, falls nicht andere Vereinbarungen getroffen wurden, ab Lieferwerk bzw. ab Lager. In den Preisen ist die Mehrwertsteuer in der jeweils 
gesetzlich geltenden Höhe nicht enthalten. 

3. Alle Zahlungen an uns sind netto Kasse ohne Abzug kostenfrei sofort nach Lieferung und Rechnungserteilung zu leisten. Gehen Zahlungen später als 10 Tage nach Rechnungsdatum 
oder später als zu einem vereinbarten Zahlungsdatum ein, so sind wir berechtigt, Fälligkeitszinsen in Höhe von 2 % über Basiszins, mindestens in Höhe von 8 % zu verlangen, ohne 
dass es eines Verzuges bedarf. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Unsere Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 
30 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich widersprochen wird. Bei offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, insbesondere auch bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
alle offenstehenden – auch gestundeten – Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen und weitere Lieferungen nur gegen Vorauskasse auszuführen. Kommt der Käufer mit Zahlungen in 
Verzug, so können wir dem Käufer schriftlich eine Nachfrist von 14 Tagen setzen. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. 

4. Der Transport der Ware erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des Käufers, auch bei Einsatz unserer eigenen Transportmittel. Falls uns oder dem Transportunternehmen ohne unser 
Verschulden der Versand unmöglich wird oder dieser sich verzögert, geht die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung der Ware mit dem Zugang der Anzeige der 
Versandfertigkeit auf den Käufer über. Versicherungen erfolgen nur auf Anordnung und Kosten des Käufers. Teillieferungen sind zulässig. Arbeitskämpfe oder unvorhersehbare 
außergewöhnliche Ereignisse wie hoheitliche Maßnahmen, Verkehrsstörungen usw. befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen oder im Falle der Unmöglichkeit voll von der 
Lieferpflicht. 

5. Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den offensichtlichen 
Mängeln zählen auch erhebliche, leicht sichtbare Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu geringe Menge geliefert wurde. 
Solche offensichtlichen Mängel müssen unverzüglich, spätestens innerhalb von einer Woche nach Lieferdatum schriftlich bei uns beanstandet werden. Mängel, die erst später 
offensichtlich werden, müssen bei uns innerhalb von einer Woche nach dem Erkennen durch den Käufer schriftlich beanstandet werden. Bei Verletzung der Untersuchungs- und 
Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. Kann der Mangel nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden oder ist die Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung aus sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen oder vom Vertrag 
zurücktreten. Von einem Fehlschlagen der Nachbesserung ist erst auszugehen, wenn uns hinreichende Gelegenheit zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne 
dass der gewünschte Erfolg erzielt wurde, wenn die Nachbesserung oder Ersatzlieferung unmöglich ist, wenn sie von uns verweigert oder unzumutbar verzögert wird, wenn 
begründete Zweifel der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist 
ausgeschlossen, wenn der Käufer die Ware verändert hat. Die Prüfung der Verwendbarkeit der Ware zu dem von dem Käufer vorgesehenen Zweck sowie die Einhaltung der hierfür 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Lebensmittel- und Kennzeichnungsrecht, obliegt allein dem Käufer. 

6. Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder Garantie betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pfl ichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen. 
Vorstehende Regelung gilt für sämtliche Schäden, auch für Schäden im Rahmen der Nachbesserung, für Verzugsschäden etc. 

7. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen und der im Zusammenhang als 
Vorbehaltsware unser Eigentum. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer unsere wechselmäßige Haftung begründet, so erlischt der 
Eigentumsvorbehalt nicht vor Beendigung unserer wechselmäßigen Haftung. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung der Saldoforderung gegen den 
Käufer. Der Käufer darf unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen veräußern. Zur Weiterveräußerung ist der Käufer nur dann 
berechtigt, wenn sichergestellt ist, dass die Forderungen hieraus samt allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen, 
insbesondere zur Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. Die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware – auch im Rahmen von Werk- und 
Werklieferungsverträgen – oder aus einem sonstigen Rechtsgrund zustehenden Forderungen gegen Dritte im Zusammenhang mit der Vorbehaltsware tritt der Käufer sämtlich an uns 
ab. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit uns nicht gehörenden Waren, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung 
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest an uns ab; wir nehmen die Abtretung an. Wert der 
Vorbehaltsware ist der Betrag unserer Rechnung zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von 10 %, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Wenn 

die weiterveräußerte Vorbehaltsware in unserem Miteigentum steht, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der unserem Anteilswert am 
Miteigentum entspricht. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine Saldoforderung. Wir ermächtigen den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der 
gemäß den vorstehenden Bestimmungen abgetretenen Forderungen. Wir werden von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer 
seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten,   nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen 
und diesen die Abtretung anzuzeigen; wir sind ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die 
Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer uns unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu 
unterrichten. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Konkurses, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichsverfahrens erlöschen das Recht 
zur Weiterveräußerung, zur Verwendung und die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; Bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die 

Einzugsermächtigung ebenfalls. Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderung um mehr als 20 %, so 
sind wir insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach unserer Wahl verpflichtet. Für die Bewertung der 
Sicherheiten ist bei den von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren unser Fakturenwert und bei zur Sicherheit 
abgetretenen Forderungen die Höhe der abgetretenen Forderung maßgeblich. 

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden ist der Sitz unserer 
Gesellschaft. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Österreich. 

9. Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bedingungen nicht berührt. Die unwirksame Bedingung ist durch eine andere zu ersetzen, die der 
wirtschaftlichen Bedeutung dieser Bedingung möglichst nahekommt. Gleiches gilt für den Fall, dass die Bedingungen 
Lücken enthalten oder der Auslegung bedürfen. 



 

 

 

 

Gütesiegel und Firmensitz 

 

Reinhard Schweitzer GmbH 
Austrian Food Company 

Gobelsburgerstrasse 15 
A- 3550 Langenlois 

Tel. + 43 (0) 2734 / 4321 
Fax: + 43 (0) 2734 / 4321 - 4 

office@cafebio.com 
www.coffee.co.at 

Sie haben es selbst in der Hand! 
 

Denn mit ihrer Entscheidung für Produkte mit dem FAIRTRADE Gütesiegel 
erwerben Sie nicht nur Lebensmittel von höchster Qualität, sondern haben auch die 
Gewissheit, dass deren ProduzentInnen in den Entwicklungsländern ein 
angemessene und fairer Lohn für ihre Arbeit gezahlt wird. 
 

Das Prinzip ist sehr einfach: Die ProduzentInnen erhalten für die Rohstoffe faire 
Preise, unabhängig von den Weltmarktpreisen. So kann eigenverantwortlich 
gewirtschaftet werden. Die Menschen in den Entwicklungsländern können ihre 
Existenz weitgehend sichern und soziale Mindeststandards in punkto Gesundheit 
und Bildung erreichen. 
 

FAIRTRADE – ein anderer Weg 

Austria Bio Garantie – Wir sind Ihr Partner wenn es um Bio-Zertifizierung 
geht. 
 
Die ABG – Gesellschaft zur Kontrolle der Echtheit biologischer Produkte 
GmbH – wurde im Jahr 1993 als erste Bio-Kontrollstelle Österreichs 
gegründet. Aufgabe ist die Kontrolle und Zertifizierung biologischer Produkte 
vom biologischen Urprodukt bis hin zum Letztverarbeiter. 
 
Die ABG arbeitet im Auftrag der Lebensmittelbehörden. 


